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Anlage 1 -  zum Wärmeliefervertrag Stadtwerke Quickborn GmbH  
(gültig ab 01.01.2024) 

 
 
1. Wärmepreis 
 
Der Wärmepreis setzt sich zusammen aus 
 

Preisbestandteil Nettopreis Bruttopreis* 

Grundpreis (GP) / WE** / Monat  46,37 € 49,61 € 

Arbeitspreis (AP) / MWh 113,67 € 121,63 € 

Emissionspreis 2024 (EP) / MWh 6,56 € 7,02 € 

Messpreis (MP) / Jahr / Messstelle 79,87 € 85,46 € 

* Die Bruttopreise enthalten 7 % Umsatzsteuer; Änderungen des Umsatzsteuersatzes werden   
automatisch preiswirksam. 
** WE = Wohneinheiten an der Abnahmestelle unabhängig vom Leerstand. 
Preisstand: 01.01.2024 

 
2. Preisänderung  
 
Grund-, Arbeits- Emissions- und Messpreis nach Ziffer 1 unterliegen jeweils zum 01. Januar eines jeden 
Jahres (erstmals zum 01.01.2025) auf Grundlage der nachfolgenden Preisänderungsregelungen der auto-
matischen Anpassung, ohne dass es einer gesonderten Anpassungserklärung bedarf. Die Summanden in 
Klammern der Preisänderungsklauseln und die Summe werden hierbei auf 6 Nachkommstellen errechnet. 
Die sich aus der Preisänderung ergebenen neuen Preis werden kaufmännisch auf 2 Nachkommastellen ge-
rundet.  
 
2.1. Änderung des Grundpreises (GP) 
 
Der zum jeweiligen Preisänderungstermin geltend neue Grundpreis wird anhand der nachfolgenden Formel 
berechnet:  

 

𝐺𝑃 = 39,18 ∗ (0,5 ∗
𝐿

𝐿0

+ 0,5 ∗
𝐼

𝐼0

) 

 
hierbei sind: 

 
GP   neuer Grundpreis nach Anwendung der Gleitklausel in €/WE/Monat 

L              Der Lohnindex ist den vierteljährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamt, Index der tariflichen Stunden-
verdienste ohne Sonderzahlungen in der Energie- und Wasserversorgung; Entsorgungswirtschaft u.a. (Deutschland) zu 
entnehmen aus der Datenbank (https://www-genesis.destatis.de/genesis/online). Der Lohnindex ergibt sich aus dem 
arithmetischen Mittelwert der Indexwerte für den Zeitraum zwischen dem 1. Juli des Vorvorjahres und dem 30. Juni des 
Vorjahres vor dem Preisänderungstermin. 

L0            Basis – Lohnindex: Ausgangsbasis für den Lohnindex 89,90 (2020 = 100) 

I               Investitionsgüterindex: Der Index der Investitionsgüterproduzenten ist den monatlichen Veröffentlichungen der Fachserie 
17 des Statistischen Bundesamtes; Preise; Reihe 2; Preise und Preisindizes für gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise); 
1 Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Index für Erzeugnisse der Investitionsgüterprodu-
zenten zu entnehmen (https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Pro-
dukte/Publikationen/Downloads-Erzeugerpreise/erzeugerpreise-lange-reihen-pdf-5612401.html). Der für die Preisände-
rung gültige Index der Investitionsgüterproduzenten ergibt sich aus dem arithmetischen Mittelwert der Indexwerte für den 
Zeitraum zwischen dem 1. Oktober des Vorvorjahres und dem 30. September des Vorjahres vor dem Preisänderungs-
termin. 

I0          Basis-Investitionsgüterindex: Ausgangsbasis für den Index der Investitionsgüterproduzenten = 100,43 (2015 = 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/Publikationen/Downloads-Erzeugerpreise/erzeugerpreise-lange-reihen-pdf-5612401.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/Publikationen/Downloads-Erzeugerpreise/erzeugerpreise-lange-reihen-pdf-5612401.html
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2.2. Änderung des Arbeitspreises (AP) 

 
Der zum jeweiligen Preisänderungstermin geltende neue Arbeitspreis wird anhand der nachfolgenden 
Formel berechnet:  

 

𝐴𝑃 = 30,345 × (0,65 × (0,6 ×
𝐺𝑎𝑠 + 8,5

𝐺𝑎𝑠0

+  0,40 ×
𝑊

𝑊0

) +  0,20 ×
𝐸𝑆𝑡

𝐸𝑆𝑡0

+ 0,15 ×
𝑁𝑘

𝑁𝑘0

) + 20,5 ×
𝑊

𝑊0

 

 
hierbei sind: 

 
AP  neuer Arbeitspreis nach Anwendung der Gleitklausel in €/MWh 

Gas     Gaspreisindex gemäß dem Durchschnittspreis der Settlementpreise aller Handelstage 
am Terminmarkt für Erdgas für das Jahresprodukt im Marktgebiet THE (Handelsprodukt: 
EEX THE Natural Gas Gas Futures - G0BY (Gas DE By Year)) an der European Energy 
Exchange AG (EEX) gemäß Veröffentlichung durch die EEX auf deren Internetseite oder 
einer entsprechenden Publikation; maßgeblich ist der Zeitraum zwischen dem 01. Au-
gust des Vorvorjahres bis zum 31. Oktober des Vorjahres vor dem Preisänderungster-
min; Einheit: EUR/MWh 

Gas0     Basiswert des Gaspreisindex (Ausgangsbasis des EEX): 13,171 EUR/MWh  

W Wärmepreisindex = Arithmetisches Mittel des vom Statistischen Bundesamtes veröf-
fentlichen Index, Genesis Datenbank (https://www-genesis.destatis.de/genesis/online), 
„Verbraucherpreisindex für Deutschland, Tabelle 61111-0006, Sonderpositionen, Code 
CC13-77 (Wärmepreisindex (Fernwärme einschließlich Betriebskost.); maßgeblich ist 
der Zeitraum zwischen dem 01. August des Vorvorjahres bis zum 31. Oktober des Vor-
jahres vor dem Preisänderungstermin. 

W0 Basiswert für den Wärmepreisindex 97,19 (2020=100) 

ESt          Die bei Verwendung des Energieträgers Erdgas zur Erzeugung von Wärme zu entrich-
tende Steuer gemäß Energiesteuergesetz 
(https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/gaspreise-bestandteile-staat-
lich.html). 

ESt0         Basiswert-Energiesteuer: Ausgangsbasis für die Energiesteuer sind 0,55 Cent/kWh. 
(Stand 01.01.2023). 

NK     Summe der folgenden Nebenkosten des Erdgasbezuges (Bestandteile der Nebenkos-
ten im Zusammenhang mit der Erdgasversorgung):  
 
- Netznutzungsentgelte: Entgelte für den Erdgasbezug bei Nutzung des Erdgas-

netzes des Netzbetreibers Stadtwerke Quickborn. Maßgeblich sind die spezifi-
schen Netznutzungsentgelte (€/MWh) für Arbeit (kWh) und Leistung (kW) für ei-
nen Bezug von 19 Mio. kWh und 6.200 kW Leistung mit Lastgangmessung. Zur 
Berechnung werden die für vorstehende Abnahmeparameter maßgeblichen 
Netzentgelte auf einen spezifischen Wert je MWh umgelegt.  
 

- An den Erdgasnetzbetreiber Stadtwerke Quickborn GmbH zu entrichtende Kon-
zessionsabgabe bei einem Erdgasbezug von 19 Mio. kWh und 6.200 kW Leis-
tung.  
 

- Bilanzierungsumlage: Umlage der Regelenergie zum Ausgleich der Differenz 
zwischen Ein- und Ausspeisung von Erdgas beim Netzbetreiber im Marktgebiet 
Trading Hub Europe (THE). 
 

- Konvertierungsumlage für die Konvertierung von unterschiedlichen Erdgasar-
ten beim Netzbetreiber. 
 

- Gasspeicherumlage: Umlage zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit 
durch den Netzbetreiber gemäß § 35e EnWG.   

 
Die jeweils für die Preisänderung gültigen Werte der Netznutzungsentgelte, Energie-
steuer, Konzessionsabgabe, der Bilanzierungsumlage, der Konvertierungsumlage und 
der Gasspeicherumlage werden entsprechend der zum Zeitpunkt der jeweiligen Preis-
änderung geltenden Höhe berücksichtigt. Die Berechnung der Preise erfolgt ohne Run-
dungen der Faktoren. Die aktuellen Werte der Netznutzungsentgelte und Konzessions-
abgaben können auf der Seite des Netzbetreibers unter www.stadtwerke-quickborn.net 
eingesehen werden, die Werte für die Bilanzierungsumlage, Konvertierungsumlage und 
Gasspeicherumlage unter www.tradinghub.eu/de-de/Ver%C3%B6ffentlichun-
gen/Preise/Entgelte-und-Umlagen. 

NK0 Basiswert-Nebenkosten des Erdgasbezuges: Ausgangsbasis für Nebenkosten sind 3,69 
€/MWh (Netznutzungsentgelte: 3,69 €/MWh; Konzessionsabgabe: 0,00 Cent/kWh; Bi-
lanzierungsumlage: 0,00 Cent/kWh: 0,00 Cent/kWh). 

 
 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/gaspreise-bestandteile-staatlich.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/gaspreise-bestandteile-staatlich.html
http://www.stadtwerke-quickborn.net/
http://www.tradinghub.eu/de-de/Ver%C3%B6ffentlichungen/Preise/Entgelte-und-Umlagen
http://www.tradinghub.eu/de-de/Ver%C3%B6ffentlichungen/Preise/Entgelte-und-Umlagen
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2.3 Änderung des Emissionspreises 
 
Der neue Emissionspreis wird anhand der nachfolgenden Formel berechnet: 

 
𝐸𝑃𝐿𝐽 = 0,16412 ×  𝑍𝑃𝐿𝐽 

 
hierbei sind: 

 
EPLJ neuer Emissionspreis in Euro/MWh 

ZPLJ 
Maßgeblicher Zertifikatpreis nach § 4 Kohlendioxidkosten-
aufteilungsgesetz (CO2KostAufG); maßgeblich ist das je-
weils dort genannten Lieferjahr. 

 
 
2.4. Änderung des Messpreises 
 
Der neue Messpreis wird anhand der nachfolgenden Formel berechnet: 

 

𝑀𝑃 = 67,49 × (0,5 ×
𝐿

𝐿0

+ 0,5 ×
𝐼

𝐼0

) 

 
hierbei sind: 

 
MP neuer Messpreis in € pro Jahr 

L, L0 siehe Grundpreis 

I, I0 siehe Grundpreis 

 
 
3. Weitere Regelungen 
 
• Änderungen von Berechnungsfaktoren in den o.g. Preisformeln, die die Kosten der Wärmelieferung 

der Stadtwerke Quickborn abbilden, berechtigen und (im Falle einer Änderung, die sich zu Gunsten 
des Kunden auswirkt) verpflichten die Stadtwerke Quickborn zu einer entsprechenden Anpassung der 
Preisänderungsregelungen im Wege der öffentlichen Bekanntgabe (§ 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV); dies 
gilt insbesondere bei einer Änderung der Preisregelungen mit dem Vorlieferanten für Wärme der Stadt-
werke Quickborn 
 

• Im Falle einer Änderung des Bezugszeitraumes („Umbasierung“) für verwendete Indizes kann die 
Preisänderungsklausel durch die Stadtwerke Quickborn nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) wert-
neutral angepasst werden. Der Kunde hat das Recht die Billigkeit der Anpassung gerichtlich überprü-
fen zu lassen. 

 
• Liegen die Berechnungswerte nicht rechtzeitig zu den Preisänderungsterminen vor, so wird zunächst 

vorläufig mit den zuletzt geltenden Preisen abgerechnet. Nach Vorliegen aller Berechnungswerte wird 
mit Wirkung auf den Preisänderungstermin auf deren Basis endgültig abgerechnet. 


